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Artikel 1 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-

buchs (BGB) 
 
§ 12 Namensrecht. Wird das Recht zum 
Gebrauch eines Namens dem Berechtigten 
von einem anderen bestritten oder wird das 
Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, 
dass ein anderer unbefugt den gleichen Na-
men gebraucht, so kann der Berechtigte von 
dem anderen Beseitigung der Beeinträchti-
gung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigun-
gen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung 
klagen. 
 
§ 823 Schadensersatzpflicht. (1) Wer vor-
sätzlich oder fahrlässig das Leben, den Kör-
per, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigen-
tum oder ein sonstiges Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem 
Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens 
ein. 
 
§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädi-
gung. Wer in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise einem anderen vorsätz-
lich Schaden zufügt, ist dem anderen zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet. 
 
§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungs-
anspruch. (1) Wird das Eigentum in anderer 
Weise als durch Entziehung oder Vorenthal-
tung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der 
Eigentümer von dem Störer die Beseitigung 
der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere 
Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der 
Eigentümer auf Unterlassung klagen. 
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 
der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 
 
 

Artikel 2 
Vorschriften des Gesetzes über den 
Schutz von Marken und sonstigen 
Kennzeichen (Markengesetz – Mar-

kenG) 
 
§ 4 Entstehung des Markenschutzes. Der 
Markenschutz entsteht 

1. durch die Eintragung eines Zeichens als 
Marke in das vom Patentamt geführte Re-
gister, 

2. durch die Benutzung eines Zeichens im 
geschäftlichen Verkehr, soweit das Zei-
chen innerhalb beteiligter Verkehrskreise 
als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, 
oder 

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der 
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums (Pariser Ver-
bandsübereinkunft) notorische Bekannt-
heit einer Marke. 

 
§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen. (1) Als 
geschäftliche Bezeichnungen werden Unter-
nehmenskennzeichen und Werktitel ge-
schützt. 
(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, 
die im geschäftlichen Verkehr als Name, als 
Firma oder als besondere Bezeichnung eines 
Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens 
benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung 
eines Geschäftsbetriebs stehen solche Ge-
schäftsabzeichen und sonstige zur Unter-
scheidung des Geschäftsbetriebs von anderen 
Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, 
die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als 
Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. 
(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen 
Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwer-
ken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonsti-
gen vergleichbaren Werken. 
 
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers 
einer Marke, Unterlassungsanspruch, 
Schadensersatzanspruch. (1) Der Erwerb 
des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem 
Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. 
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung 
des Inhabers der Marke im geschäftlichen 
Verkehr 
1. ein mit der Marke identisches Zeichen für 

Waren oder Dienstleistungen zu benut-
zen, die mit denjenigen identisch sind, für 
die sie Schutz genießt, 

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der 
Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit 
der Marke und der Identität oder Ähnlich-
keit der durch die Marke und das Zeichen 
erfaßten Waren oder Dienstleistungen für 
das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, einschließlich der Gefahr, 
daß das Zeichen mit der Marke gedank-
lich in Verbindung gebracht wird, oder 

3. ein mit der Marke identisches Zeichen 
oder ein ähnliches Zeichen für Waren 
oder Dienstleistungen zu benutzen, die 
nicht denen ähnlich sind, für die die Marke 
Schutz genießt, wenn es sich bei der Mar-
ke um eine im Inland bekannte Marke 
handelt und die Benutzung des Zeichens 



die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schätzung der bekannten Marke ohne 
rechtfertigenden Grund in unlauterer Wei-
se ausnutzt oder beeinträchtigt. 

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt, so ist es insbesondere untersagt, 
1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufma-

chung oder Verpackung anzubringen, 
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in 

den Verkehr zu bringen oder zu den ge-
nannten Zwecken zu besitzen, 

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzu-
bieten oder zu erbringen, 

4. unter dem Zeichen Waren einzuführen 
oder auszuführen, 

5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in 
der Werbung zu benutzen. 

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zu-
stimmung des Inhabers der Marke im ge-
schäftlichen Verkehr 
1. ein mit der Marke identisches Zeichen 

oder ein ähnliches Zeichen auf Aufma-
chungen oder Verpackungen oder auf 
Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, An-
hängern, Aufnähern oder dergleichen an-
zubringen, 

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kenn-
zeichnungsmittel, die mit einem mit der 
Marke identischen Zeichen oder einem 
ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubie-
ten, in den Verkehr zu bringen oder zu den 
genannten Zwecken zu besitzen oder 

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kenn-
zeichnungsmittel, die mit einem mit der 
Marke identischen Zeichen oder einem 
ähnlichen Zeichen versehen sind, einzu-
führen oder auszuführen, 

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachun-
gen oder Verpackungen zur Aufmachung oder 
Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel 
zur Kennzeichnung von Waren oder Dienst-
leistungen benutzt werden, hinsichtlich deren 
Dritten die Benutzung des Zeichens nach den 
Absätzen 2 und 3 untersagt wäre. 
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 
bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Mar-
ke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung 
in Anspruch genommen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhand-
lung erstmalig droht. 
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich 
oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der 
Marke zum Ersatz des durch die Verletzungs-
handlung entstandenen Schadens verpflichtet. 
Bei der Bemessung des Schadensersatzes 
kann auch der Gewinn, den der Verletzer 
durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, 
berücksichtigt werden. Der Schadensersatz-
anspruch kann auch auf der Grundlage des 
Betrages berechnet werden, den der Verletzer 
als angemessene Vergütung hätte entrichten 

müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung 
der Marke eingeholt hätte. 
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem 
geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten 
oder Beauftragten begangen, so kann der 
Unterlassungsanspruch und, soweit der An-
gestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder 
fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatz-
anspruch auch gegen den Inhaber des Be-
triebs geltend gemacht werden. 
 
§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers 
einer geschäftlichen Bezeichnung, Unter-
lassungsanspruch, Schadensersatzan-
spruch. (1) Der Erwerb des Schutzes einer 
geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem 
Inhaber ein ausschließliches Recht. 
(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche 
Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im 
geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Wei-
se zu benutzen, die geeignet ist, Verwechs-
lungen mit der geschützten Bezeichnung her-
vorzurufen. 
(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen 
Bezeichnung um eine im Inland bekannte 
geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten 
ferner untersagt, die geschäftliche Bezeich-
nung oder ein ähnliches Zeichen im geschäft-
lichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Ge-
fahr von Verwechslungen im Sinne des Ab-
satzes 2 besteht, soweit die Benutzung des 
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die 
Wertschätzung der geschäftlichen Bezeich-
nung ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 
(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder 
ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 
Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der 
geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederho-
lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Der Anspruch besteht 
auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. 
(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich 
oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der 
geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des 
daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 
14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 
 
§ 126 Als geographische Herkunftsanga-
ben geschützte Namen, Angaben oder Zei-
chen. (1) Geographische Herkunftsangaben 
im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen 
von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern 
sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im 
geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung 
der geographischen Herkunft von Waren oder 
Dienstleistungen benutzt werden. 
(2) Dem Schutz als geographische Herkunfts-
angaben sind solche Namen, Angaben oder 
Zeichen im Sinne des Absatzes 1 nicht zu-
gänglich, bei denen es sich um Gattungsbe-



zeichnungen handelt. Als Gattungsbezeich-
nungen sind solche Bezeichnungen anzuse-
hen, die zwar eine Angabe über die geogra-
phische Herkunft im Sinne des Absatzes 1 
enthalten oder von einer solchen Angabe ab-
geleitet sind, die jedoch ihre ursprüngliche 
Bedeutung verloren haben und als Namen von 
Waren oder Dienstleistungen oder als Be-
zeichnungen oder Angaben der Art, der Be-
schaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigen-
schaften oder Merkmale von Waren oder 
Dienstleistungen dienen. 
 
§ 127 Schutzinhalt. (1) Geographische Her-
kunftsangaben dürfen im geschäftlichen Ver-
kehr nicht für Waren oder Dienstleistungen 
benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der 
Gegend, dem Gebiet oder dem Land stam-
men, das durch die geographische Herkunfts-
angabe bezeichnet wird, wenn bei der Benut-
zung solcher Namen, Angaben oder Zeichen 
für Waren oder Dienstleistungen anderer Her-
kunft eine Gefahr der Irreführung über die 
geographische Herkunft besteht. 
(2) Haben die durch eine geographische Her-
kunftsangabe gekennzeichneten Waren oder 
Dienstleistungen besondere Eigenschaften 
oder eine besondere Qualität, so darf die geo-
graphische Herkunftsangabe im geschäftlichen 
Verkehr für die entsprechenden Waren oder 
Dienstleistungen dieser Herkunft nur benutzt 
werden, wenn die Waren oder Dienstleistun-
gen diese Eigenschaften oder diese Qualität 
aufweisen. 
(3) Genießt eine geographische Herkunftsan-
gabe einen besonderen Ruf, so darf sie im 
geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienst-
leistungen anderer Herkunft auch dann nicht 
benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irrefüh-
rung über die geographische Herkunft nicht 
besteht, sofern die Benutzung für Waren oder 
Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet 
ist, den Ruf der geographischen Herkunftsan-
gabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne 
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise 
auszunutzen oder zu beeinträchtigen. 
(4) Die vorstehenden Absätze finden auch 
dann Anwendung, wenn Namen, Angaben 
oder Zeichen benutzt werden, die der ge-
schützten geographischen Herkunftsangabe 
ähnlich sind oder wenn die geographische 
Herkunftsangabe mit Zusätzen benutzt wird, 
sofern 
1. in den Fällen des Absatzes 1 trotz der 

Abweichung oder der Zusätze eine Gefahr 
der Irreführung über die geographische 
Herkunft besteht oder 

2. in den Fällen des Absatzes 3 trotz der 
Abweichung oder der Zusätze die Eignung 
zur unlauteren Ausnutzung oder Beein-
trächtigung des Rufs oder der Unterschei-

dungskraft der geographischen Her-
kunftsangabe besteht. 

 
§ 128 Ansprüche wegen Verletzung. (1) 
Wer im geschäftlichen Verkehr Namen, Anga-
ben oder Zeichen entgegen § 127 benutzt, 
kann von den nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb zur Gel-
tendmachung von Ansprüchen Berechtigten 
bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhand-
lung droht. Die §§ 18, 19, 19a und 19c gelten 
entsprechend. 
(2) Wer dem § 127 vorsätzlich oder fahrlässig 
zuwiderhandelt, ist dem berechtigten Nutzer 
der geographischen Herkunftsangabe zum 
Ersatz des durch die Zuwiderhandlung ent-
standenen Schadens verpflichtet. Bei der Be-
messung des Schadensersatzes kann auch 
der Gewinn, den der Verletzer durch die Ver-
letzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt 
werden. § 19b gilt entsprechend. 
(3) § 14 Abs. 7 und § 19d gelten entspre-
chend. 
 
 

Artikel 3 
Vorschriften des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) 
 
§ 2 Definitionen. (1) Im Sinne dieses Geset-
zes bedeutet 
1. „geschäftliche Handlung“ jedes Verhalten 

einer Person zugunsten des eigenen oder 
eines fremden Unternehmens vor, bei 
oder nach einem Geschäftsabschluss, das 
mit der Förderung des Absatzes oder des 
Bezugs von Waren oder Dienstleistungen 
oder mit dem Abschluss oder der Durch-
führung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen objektiv zusammen-
hängt; als Waren gelten auch Grundstü-
cke, als Dienstleistungen auch Rechte 
und Verpflichtungen; 

2. „Marktteilnehmer“ neben Mitbewerbern 
und Verbrauchern alle Personen, die als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder 
Dienstleistungen tätig sind; 

3. „Mitbewerber“ jeder Unternehmer, der mit 
einem oder mehreren Unternehmern als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder 
Dienstleistungen in einem konkreten Wett-
bewerbsverhältnis steht; 

4. „Nachricht“ jede Information, die zwischen 
einer endlichen Zahl von Beteiligten über 
einen öffentlich zugänglichen elektroni-
schen Kommunikationsdienst ausge-
tauscht oder weitergeleitet wird; dies 
schließt nicht Informationen ein, die als 
Teil eines Rundfunkdienstes über ein 



elektronisches Kommunikationsnetz an die 
Öffentlichkeit weitergeleitet werden, soweit 
die Informationen nicht mit dem identifi-
zierbaren Teilnehmer oder Nutzer, der sie 
erhält, in Verbindung gebracht werden 
können; 

5. „Verhaltenskodex“ Vereinbarungen oder 
Vorschriften über das Verhalten von Un-
ternehmern, zu welchem diese sich in Be-
zug auf Wirtschaftszweige oder einzelne 
geschäftliche Handlungen verpflichtet ha-
ben, ohne dass sich solche Verpflichtun-
gen aus Gesetzes- oder Verwaltungsvor-
schriften ergeben; 

6. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristi-
sche Person, die geschäftliche Handlun-
gen im Rahmen ihrer gewerblichen, hand-
werklichen oder beruflichen Tätigkeit vor-
nimmt, und jede Person, die im Namen 
oder Auftrag einer solchen Person handelt; 

7. „fachliche Sorgfalt“ der Standard an Fach-
kenntnissen und Sorgfalt, von dem billi-
gerweise angenommen werden kann, 
dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätig-
keitsbereich gegenüber Verbrauchern 
nach Treu und Glauben unter Berücksich-
tigung der Marktgepflogenheiten einhält. 

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
 
§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Hand-
lungen. (1) Unlautere geschäftliche Handlun-
gen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, 
die Interessen von Mitbewerbern, Verbrau-
chern oder sonstigen Marktteilnehmern spür-
bar zu beeinträchtigen. 
(2) Geschäftliche Handlungen gegenüber 
Verbrauchern sind jedenfalls dann unzulässig, 
wenn sie nicht der für den Unternehmer gel-
tenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und 
dazu geeignet sind, die Fähigkeit des Verbrau-
chers, sich auf Grund von Informationen zu 
entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und 
ihn damit zu einer geschäftlichen Entschei-
dung zu veranlassen, die er andernfalls nicht 
getroffen hätte. Dabei ist auf den durchschnitt-
lichen Verbraucher oder, wenn sich die ge-
schäftliche Handlung an eine bestimmte Grup-
pe von Verbrauchern wendet, auf ein durch-
schnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustel-
len. Auf die Sicht eines durchschnittlichen 
Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder 
körperlichen Gebrechen, Alter oder Leicht-
gläubigkeit besonders schutzbedürftigen und 
eindeutig identifizierbaren Gruppe von 
Verbrauchern ist abzustellen, wenn für den 
Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine 
geschäftliche Handlung nur diese Gruppe be-
trifft. 
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführ-
ten geschäftlichen Handlungen gegenüber 
Verbrauchern sind stets unzulässig. 

 
§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher 
Handlungen. Unlauter handelt insbesondere, 
wer 
[…] 
7. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistun-

gen, Tätigkeiten oder persönlichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbe-
werbers herabsetzt oder verunglimpft; 

[…] 
10. Mitbewerber gezielt behindert; 
[…] 
 
§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen. 
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende 
geschäftliche Handlung vornimmt. Eine ge-
schäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie 
unwahre Angaben enthält oder sonstige zur 
Täuschung geeignete Angaben über folgende 
Umstände enthält: 
1. die wesentlichen Merkmale der Ware oder 

Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Aus-
führung, Vorteile, Risiken, Zusammenset-
zung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt 
der Herstellung, Lieferung oder Erbrin-
gung, Zwecktauglichkeit, Verwendungs-
möglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kun-
dendienst und Beschwerdeverfahren, 
geographische oder betriebliche Herkunft, 
von der Verwendung zu erwartende Er-
gebnisse oder die Ergebnisse oder we-
sentlichen Bestandteile von Tests der Wa-
ren oder Dienstleistungen; 

[…] 
3. die Person, Eigenschaften oder Rechte 

des Unternehmers wie Identität, Vermö-
gen einschließlich der Rechte des geisti-
gen Eigentums, den Umfang von Ver-
pflichtungen, Befähigung, Status, Zulas-
sung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, 
Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweg-
gründe für die geschäftliche Handlung 
oder die Art des Vertriebs; 

[…] 
(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irre-
führend, wenn sie im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Waren oder Dienstleistun-
gen einschließlich vergleichender Werbung 
eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen 
Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke 
oder einem anderen Kennzeichen eines Mit-
bewerbers hervorruft. 
(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 
sind auch Angaben im Rahmen vergleichen-
der Werbung sowie bildliche Darstellungen 
und sonstige Veranstaltungen, die darauf zie-
len und geeignet sind, solche Angaben zu 
ersetzen. 
(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, 
mit der Herabsetzung eines Preises zu wer-
ben, sofern der Preis nur für eine unangemes-
sen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, 



ob und in welchem Zeitraum der Preis gefor-
dert worden ist, so trifft die Beweislast denje-
nigen, der mit der Preisherabsetzung gewor-
ben hat. 
 
 

Artikel 4 
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 

874/2004 der Kommission vom 28. April 
2004 zur Festlegung von allgemeinen 
Regeln für die Durchführung und die 

Funktionen der Domäne oberster Stufe 
„.eu“ und der allgemeinen Grundregeln 

für die Registrierung 
 
Artikel 21 Spekulative und missbräuchliche 
Registrierung. (1) Ein Domänenname wird 
aufgrund eines außergerichtlichen oder ge-
richtlichen Verfahrens widerrufen, wenn er mit 
einem anderen Namen identisch ist oder die-
sem verwirrend´ähnelt, für den Rechte beste-
hen, die nach nationalem und/oder Gemein-
schaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, 
darunter die in Artikel 10 Absatz 1 genannten 
Rechte, und wenn dieser Domänenname 
a) von einem Domäneninhaber registriert 

wurde, der selbst keinerlei Rechte oder 
berechtigte Interessen an diesem Domä-
nennamen geltend machen kann, oder 

b) in böser Absicht registriert oder benutzt 
wird. 

(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von 
Absatz 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn 
a) der Domäneninhaber vor der Ankündigung 

eines alternativen Streitbeilegungsverfah-
rens den Domänennamen oder einen Na-
men, der diesem Domänennamen ent-
spricht, im Zusammenhang mit dem An-
gebot von Waren oder Dienstleistungen 
verwendet hat oder nachweislich solche 
Vorbereitungen getroffen hat; 

b) der Domäneninhaber ein Unternehmen, 
eine Organisation oder eine natürliche 
Person ist, die unter dem Domänennamen 
allgemein bekannt ist, selbst wenn keine 
nach nationalem und/oder Gemeinschafts-
recht anerkannten oder festgelegten Rech-
te bestehen; 

c) der Domäneninhaber den Domänennamen 
in rechtmäßiger und nichtkommerzieller 
oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbrau-
cher in die Irre zu führen, noch das Anse-
hen eines Namens, für den nach nationa-
lem und/oder Gemeinschaftsrecht aner-
kannten oder festgelegten Rechte beste-
hen, zu beeinträchtigen. 

(3) Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 
Buchstabe b) liegt vor, wenn 
a) aus den Umständen ersichtlich wird, dass 

der Domänenname hauptsächlich deshalb 
registriert oder erworben wurde, um ihn an 

den Inhaber eines Namens, für den ein 
nach nationalem und/oder Gemeinschafts-
recht anerkanntes oder festgelegtes Recht 
besteht, oder an eine öffentliche Einrich-
tung zu verkaufen, zu vermieten oder an-
derweitig zu übertragen; 

b) der Domänenname registriert wurde, um 
zu verhindern, dass der Inhaber eines sol-
chen Namens, für den ein nach nationa-
lem und/oder Gemeinschaftsrecht aner-
kanntes oder festgelegtes Recht besteht, 
oder eine öffentliche Einrichtung diesen 
Namen als entsprechenden Domänenna-
men verwenden kann, sofern: 
i) dem Domäneninhaber eine solche 

Verhaltensweise nachgewiesen wer-
den kann; oder 

ii) der Domänenname mindestens zwei 
Jahre lang ab der Registrierung nicht 
in einschlägiger Weise genutzt wurde; 
oder 

iii) der Inhaber eines Domänennamens, 
für den ein nach nationalem und/oder 
Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder 
festgelegtes Recht besteht, oder der 
dem Namen einer öffentlichen Einrich-
tung entspricht, zu Beginn eines alter-
nativen Streitbeilegungsverfahrens 
seine Absicht erklärt hat, diesen Do-
mänennamen in einschlägiger Weise 
zu nutzen, dies jedoch innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beginn des 
Streitbeilegungsverfahrens nicht getan 
hat; 

c) der Domänenname hauptsächlich regist-
riert wurde, um die berufliche oder ge-
schäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers 
zu stören; oder 

d) der Domänenname absichtlich benutzt 
wurde, um Internetnutzer aus Ge-
winnstreben auf eine dem Domäneninha-
ber gehörende Website oder einer ande-
ren Online-Adresse zu locken, indem eine 
Verwechslungsgefahr mit einem Namen, 
für den ein nach nationalem und/oder 
Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder 
festgelegtes Recht besteht, oder mit dem 
Namen einer öffentlichen Einrichtung ge-
schaffen wird, wobei sich diese Verwechs-
lungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein 
Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die 
Billigung der Website oder Adresse des 
Domäneninhabers oder eines dort ange-
botenen Produkts oder Dienstes beziehen 
kann; oder 

e) der registrierte Domänenname der Name 
einer Person ist und keine Verbindung 
zwischen dem Domäneninhaber und´dem 
registrierten Domänennamen nachgewie-
sen werden kann. 

(4) Niemand kann sich auf die Bestimmungen 
der Absätze 1, 2 und 3 berufen, um die Gel-



tendmachung von Ansprüchen nach nationa-
lem Recht zu behindern. 
 
 

Artikel 5 
Vorschriften der Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy (UDRP) 
 
§ 4 Mandatory Administrative Proceeding. 
This Paragraph sets forth the type of disputes 
for which you are required to submit to a man-
datory administrative proceeding. These pro-
ceedings will be conducted before one of the 
administrative-dispute-resolution service pro-
viders listed at www.icann.org/udrp/approved-
providers.htm (each, a "Provider"). 
a. Applicable Disputes. You are required to 

submit to a mandatory administrative pro-
ceeding in the event that a third party (a 
"complainant") asserts to the applicable 
Provider, in compliance with the Rules of 
Procedure, that 
(i) your domain name is identical or con-

fusingly similar to a trademark or ser-
vice mark in which the complainant 
has rights; and 

(ii) you have no rights or legitimate inte-
rests in respect of the domain name; 
and 

(iii) your domain name has been registe-
red and is being used in bad faith. 

In the administrative proceeding, the 
complainant must prove that each of these 
three elements are present. 

b. Evidence of Registration and Use in 
Bad Faith. For the purposes of Paragraph 
4(a)(iii), the following circumstances, in 
particular but without limitation, if found by 
the Panel to be present, shall be evidence 
of the registration and use of a domain 
name in bad faith: 
(i) circumstances indicating that you have 

registered or you have acquired the 
domain name primarily for the purpose 
of selling, renting, or otherwise trans-
ferring the domain name registration to 
the complainant who is the owner of 
the trademark or service mark or to a 
competitor of that complainant, for va-
luable consideration in excess of your 
documented out-of-pocket costs direct-
ly related to the domain name; or 

(ii) you have registered the domain name 
in order to prevent the owner of the 
trademark or service mark from reflec-
ting the mark in a corresponding do-
main name, provided that you have 
engaged in a pattern of such conduct; 
or 

(iii) you have registered the domain name 
primarily for the purpose of disrupting 
the business of a competitor; or 

(iv) by using the domain name, you have 
intentionally attempted to attract, for 
commercial gain, Internet users to 
your web site or other on-line location, 
by creating a likelihood of confusion 
with the complainant's mark as to the 
source, sponsorship, affiliation, or en-
dorsement of your web site or location 
or of a product or service on your web 
site or location. 

c. How to Demonstrate Your Rights to 
and Legitimate Interests in the Domain 
Name in Responding to a Complaint. 
When you receive a complaint, you should 
refer to Paragraph 5 of the Rules of Pro-
cedure in determining how your response 
should be prepared. Any of the following 
circumstances, in particular but without li-
mitation, if found by the Panel to be pro-
ved based on its evaluation of all evidence 
presented, shall demonstrate your rights 
or legitimate interests to the domain name 
for purposes of Paragraph 4(a)(ii): 
(i) before any notice to you of the dispu-

te, your use of, or demonstrable pre-
parations to use, the domain name or 
a name corresponding to the domain 
name in connection with a bona fide 
offering of goods or services; or 

(ii) you (as an individual, business, or 
other organization) have been com-
monly known by the domain name, 
even if you have acquired no trade-
mark or service mark rights; or 

(iii) you are making a legitimate noncom-
mercial or fair use of the domain 
name, without intent for commercial 
gain to misleadingly divert consumers 
or to tarnish the trademark or service 
mark at issue. 
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